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Wer (~!fenllich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen 
wegen ihrer Rasse, Religion oder F;thnie zu Hass oder Diskrimi
nierung aufn~fi, 
- wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische 
Hera~setzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, 
RelzglOn oder Ethnie gerichtet sind, 
- wer mil dem gleichen Ziel ~ropagandaaktionen organisiert, för
dert oder daran teilnimmt , 
- wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden. Tätlichkei
ten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von 

. Personen wegen ihrer Rasse, Religion, Ethnie in ihrer Alem'chen
, würde angreift oder alls einem dieser Gründe Völkermord oder 
I andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich 
f verharmlost oder zu rechtfertigen sucht {Hervorhebung des 

Verfassers/, 

- wer einer Person oder einer Gnlppe von Personen wegen ihrer '., 

j
. Rasse, Religion oder Ethnie das Recht auf Zugang zu einem Ort 

oder Dienst, der /ii!' die Benützung durch die Öffentlichkeit vor
gesehen ist, wie Verkehrsmittel, flotels, Castslätlen, Ca/es, Thea
leI' oder Parks, vcnl'cigert, 
wird mil (Jcjdngnis [his zu drei Jahren] oder mit Busse bestraft, 

Ir~ VodeId der Abstimmung wurde an den Stammtischen beim 
BIer endlos darüber palavert, ob man bei einer Annahme des Ge
setzes einen Neger noch als "Schoggichopf' ("Schokoladen
kopf:), einen Italiener als "Tschingg" (abschätziger Ausdmck 
der SIch vom italienischen Wort cinque, fünf, ableitet) und eine~ 
Deutschen als "Schwob" betiteln dürfe, oder ob man auch weiter-{ 
hin ei?e Ini!iative gegen die illegale Einwanderung lancieren kön- i 
ne. NIcht eIner von tausend zechenden Stammtischbrüdem wuss- I 
te, dass es in Wirklichkeit praktisch nur um den Schutz der Juden i 
vor ~egli~her Kritik sowie um die Unterdrückung des Holocaust
RevIsIonIsmus ging. (Die Revisionisten vertreten die These, dass 
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es im Dritten Reich nie einen Plan zur Ausrottung der Juden gab 
dass keine Vernichtungslager und Hinrichtungsgaskammern ~xi~ 
stiert haben und dass als Folge der NS-Judenverfolgung nicht 
fünf bis sechs Millionen, sondern maximal eine Million Juden 
ums Leben gekommen sind, wobei die meisten Opfer nicht er
mordet wurden,. sondern in Konzentrationslagern und Ghettos an 
Seuchen, Entkräftung und Hunger starben; dass es, vor allem an 
der Ostfront, auch zu Massenerschiessungen von luden kam, 
wird nicht bestritten). Der ganze Rest des Gesetzestextes ist le
diglich Blabla zur Verschleierung dieses Tatbestands. Um eine' 
legale Eindämmung der Drittwelteinwanderung zu sabotieren, 
brauchen die Herrschaften in Sem nämlich überhaupt keine ge
setziiche Grundlage mehr: Eine vollkommen ordnungsgemäss zu
standegekommene Initiative der Schweizer Demokraten gegen 
den Asylrnissbrauch wurde kurzerhand wegen "Unvereinbarkeit 
mit, internationalem Recht" rur ungültig erklärt, obgleich dieser 
Ausschliessungsgrund laut Gesetz gar nicht existiert. . 
Der entscheidende Abschnitt des" Antirassismus" -Paragraphen ist 
folglich jener, in dem es um das Leugnen, Verharmlosen oder 
Rechtfertigen von Völkennord geht, und dass damit nicht jener in 
Kambodscha oder Ruanda gemeint ist, leuchtet unschwer ein, 
Nun haben die Autoren des Gesetzestextes elfreulicherweise jäm
merlich gepfuscht und den Artikel 261 bis so hanebüchen fonnu
liert, dass bei einem auch nur halbwegs rechtsstaatIichen Verfah
ren kein Holocaust-Kritiker schuldig gesprochen werden kann. 
Artikel 261 bis operiert mit lauter undefinierten Gummibegriffen, 
Wo beginnt Z.B. Välkennord? Wenn 2 % eines Volkes umge
bracht werden? oder 20 %? Setzt der Begriff eine systematische 
Ausrottungspolitik voraus, oder liegt Völkennord auch vor, wenn 
ein Teil eines Volks deportiert wird und dann grossenteils an 
nicht zu kontrollierenden Epidemien stirbt? Eine allgemein aner
kannte Definition fehlt. 

... 'J 
.-...::-~ ......... ~ 
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Ferner fordert der Gesetzestext dem Gericht die Fähigkeit des 
Gedankenlesens ab. "Leugnen" bedeutet, im Gegensatz zum neu
tralen Ausdruck "bestreiten", etwas wider besseres Wissen in Ab
rede zu steIlen. Somit kann der Richter einen Kritiker nur verur
teilen, wenn er nachweisen kann, dass der Angeklagte zwar an 
den - wie immer definierten - "Völkermord" an den Juden glaubt, 
aber- so tut, als glaube er nicht daran. Und selbst wenn der Rich
ter dem Beschuldigten nachgewiesen hat, dass er einen Völker
mord leugnet, braucht es zu einem Schuldspruch zusätzlich noch 
den Beweis, dass er dies in der Absicht tut, eine Person oder 
Gruppe wegen ihrer Rasse, Religion oder Ethnie anzugreifen; der 
Richter muss also abermals Gedanken lesen können. 
Natürlich ist allein schon die Vorstellung völlig absurd, dass Ge
richte zum Entscheid über historische Fragen befugt sein sollen, 
von denen sie nichts verstehen. Hat Wilhelm Tell gelebt? Ein Ge
richtsurteil muss her!' Lag das sagenhafte. Atlantis im Atlantik 
oder im Mittelmeer? Entscheidet euch, ihr Richter! . 
Nun wird man einwenden, es gehe weder um WilheIm Tell noch 
um Atlantis, sondern um den "Holocaust". Bitte sehr - hier eine 
Li ste der Opferza11Ien, welche die orthodoxen, das heisst die Ju
denausrottungsthese verfechtenden Historiker für das Konzentra
tionslager Auschwitz behaupten. Wieviele Menschen kamen in 
Auschwitz wn? 

9'000'000 
8'000'000 

5'000'000 
4'000'000 
3'500'000 

3'000'000 

laut dem Film Nuil et Brouillard 
laut der französischen Ermittlungsstelle rur 
Kriegsverbrechen (1945) 
laut f-e A/onJe vom 20.4.1978 
laut dem Nürnberger Dokument URSS-008 
bis 4'500'000 laut Eugen Kogon, (Der SS
Staat, 1974, S. 157) 
allein bis 0iovember 1943 laut dem Höss 
Geständnis (IMT 3868-PS) 

2'000'000 

]'000'000 

1'000'000 

850'000 

775'000 

631'000 
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laut Lucy Dawidowicz (The War againsllhe 
Jews, 1990, S. 191) 
bis 1 '500'000 laut 1. -c. Pressac (A lIschwitz. 
Technique and Operation ofthe Gas Cham
bers, 1989, S. 553) 
oder mehr laut Raul Hilberg (Die Vernich
tung der europäischen Juden, 1990, S. 956) 
bis 950'000 laut Gerald Reitlinger (Die End
lösung, 1983, S. 524) 
bis 800'000 (davon 630'000 Vergaste) laut 
1.-c. Pressac (Les Crematoires d'Alischwitz, 
1993, S. 148) 
bis 711'000 (davon 470'000 Vergaste) laut 
J.-C. Pressac (Die Krematorien von Ausch
witz, Übersetzung des obenstehenden Titels, 
1994, S. 202) . 

Bescheidene Frage an die Herren Richter: Welche dieser Ziffern 
ist strafrechtlich verbindlich, für welche seiner ständig schrum~
fenden Opferzahlen muss P:essac hinter, Gitter? - Laut de~. ReVI
sionisten kamen in Auschwttz rund 170000 Menschen grosste~
teils durch Epidemien um. Im Gegensatz zu de~ orthodox~n HI
storikern können diese Leute ihre Schätzung weItgehend mIt Do-
kumenten belegen. . .. 
Aus sicherer Quelle - wir haben so unsere Kontaktleute In der ho
heren Beamtenschaft - weiss ich, dass die Herrschaften heute, wo 
sie das Gesetz haben, seiner nicht froh werden. Sie wünschen 
nun, sie hätten es weniger dumm formuliert, aber dazu ist es un
widerruflich zu spät. 
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oder abzuservieren, liegt auch nicht, wie ich früher wähnte. in er
ster Linie darin begründet, dass die Freimaurerei als Transmissi
onsriemen des Zionismus alle Redaktorenposten besetzt hielte, 
obwohl viele führende Journalisten sicherlich Freimaurer sein 
dÜJften und als solche die Gebote der Loge über ihr persönliches 
Gewissen und auch über die nationalen Interessen stellen müssen. 
Wie mich ein erstklassiger Kenner unserer Medienlandschaft, der 
ßelllcr Ahmad Huber, unlängst belehrte, spielt die Maurerei in 
der Schweiz eine im Vergleich zu Frankreich und den angelsäch
sischen Ländem verhältnismässig bescheidene Rolle und befindet 
sich gegenwärtig eher auf dem absteigenden Ast. Wichtiger als 
die Freimaurer sind in der Medienszene die "Achtundsechziger", 
die uitraiinken Revoiuzzer von anno dazumai, die den Langen 
Marsch durch die Institutionen elfolgreich abgeschlossen haben 
und nun einen Grossteil ihrer alten Ideologie ungehindert verbrei
tell können. Den Marxismus mussten sie freilich über Bord wer
fen, nicht aber die Drittweltideologie und den Antifaschismus. 
Ersterer frönen sie durch die Propagierung der ungehinderten 
Drittwelteinwanderung, letzterem durch die Treibjagd auf "Frem
denhasser", "Rassisten" und "Nazis" wobei als "Fremdenhasser" , , 
"Rassist" und "Nazi" selbstverständlich jeder gilt, der die Eigen
ständigkeit des Schweizervolkes velieidigen will. Dadurch wer
den sie zu natürlichen Bundesgenossen der Zionisten und lassen 
sioh jederzeit mühelos rur jüdische Ziele einsparulen. - Es ent
belni übrigens nicht der Tronie, dass jene, die in den sechziger 
und frühen siebziger Jahren am wildesten gegen den "US-Impe
rialisl11us" vorn Leder zogen, nun zu dessen zuverlässigsten Hilfs
truppen geworden sil1d, und zwar nicht nur auf politischem, son
dem auch auf kulturellem Gebiet: Jeder noch so trostlose "multi
kulturelle" Unfug aus den USA wird VOll ihnen gläubig zur kultu
rellen Offenbarung hochgejubelt. 

V. Der bevorstehende Prozess gegen meinen Verleger 
und mich 
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Im Frühling 1993 erschienen aus meiner Feder zwei Bücher zum 
Themenkreis "Endlösung der Judenfrage", Der Holocaust auf 
dem Prüfstand (9) - die Publikation führte zu meiner flistlosen 
Entlassung als Lern'er fur Französisch und Latein an der Sekun
darschule Therwil - und die Langfassung dazu, Der H%callsl
Schwindel (10). Im Auftrag eines pensionierten Diplomingenieurs 
und Wissenschaftlers (50 Patente) schrieb ich dann zwischen Juli 
1993 und Februar 1994 mein drittes Buch zum Thema. Au
schwitz. Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust (11). 
Es erschien im Juli 1994. Zu diesem Buch nUll einige V-/orte. 
Für die von den orthodoxen Historikern behauptete Massenver
nichtung von Juden in den Gaskammem von Auschwitz gibt es 
keine dokumentarischen oder forensischen Beweise.~ Von erste
rem kann man sich leicht überzeugen, indem man das mit welt
weit orchestriertem Mediengetöse als Widerlegung des Revisio
nismus gepriesenen Buchs Die Krematorien von Auschwilz von 
Jean-Claude Pressac (12) liest. Im VorwOlt behauptet Pressac 
vollmundig, er sei nicht auf Zeugenaussagen angewiesen, son
dern stützte sich auf Dokumente. Bei der Lektüre bemerkt der Le
ser dann, dass Pressac jedesrnal, wenn er von Vergasungen 
spricht, als Quelle eine Zeugenaussage anführt! Dies ist ganz un
vermeidlich, weil es Dokumente über Menschenvergasungen in 
Gottes Namen nicht gibt. Zusanunen mit dem italienischen Au
schwitz-Spezialisten Carlo Mattogno habe ich im Juli! August und 

I November/Dezember 1995 die rund 90'000 Seiten umfassenden, 

l
' im Moskauer Spezialarchiv aufbewahrten deutschen Oliginalur

kunden aus Auschwitz Blatt um ßlatt gesichtet. Kein einziges 
I Dokument liefert den Beweis für die Vergasung auch nur eines 
! Juden; hingegen gibt es eine Reihe von Dokumenten, welche der 
: Ausrottungsthese widersprechen. Dies übenaschte uns in keiner 
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Hinsicht, denn gäbe es dokumentarische Belege für den Gaskam
mer-Holocaust, wären diese der Welt längst triumphierend vorge-

. legt worden. Doch nein, die Sowjets liessen die Beutedokumente 
gleich für 46 Jahre in ihren Archivschränken verschwinden _ war
um wohl? 

Bei jedem normalen Mordprozess muss ein Gutachten über die 
Tatwaffe ausgestellt werden, doch beim "grössten Verbrechen 
der Menschheitsgeschiche" wurde von den Anklägem Deutsch
lands niemals ein solches Gutachten in Auftrag gegeben. Weder 
wurden die "Gaskammem" je von Experten auf ihre Funktionsfa
higkeit untersucht, noch wurde der Frage nachgegangen, wie ei
gentlich die Millionen Leichen in den "Vernichtungslagern" spur
los beseitigt werden korU1ten. Die einzigen, weIche wissenschaft
liche Untersuchungen über die "Gaskammern" und Krematorien 
angestellt haben, sind Revisionisten. Ihre Untersuchungen kom
men zum Ergebnis, dass die behauptete Massenvernichtung in 
Gaskammern aus technischen, physikalischen und chemischen 
Glünden nicht stattgefunden haben kann und dass die Leichen 
der angeblich Vergasten mit den von Augenzeugen geschilderten 
Methoden nie und nimmer beseitigt werden konnten (13). 
Somit bleiben als einziges Indiz für die Gaskammermorde Zeu
genaussagen übrig. In meinem Auschwitz-Buch werden 30 
Schlüsselaussagen ganz oder teilweise zitiert und anschliessend 
analysiert. Meine Schlussfolgerungen sind eindeutig: Die Aussa
gen strotzen vor naturwissenschaftlichen, technischen und logi
schen Absurditäten und widersprechen einander zudem in allen 
möglichen Punkten. Somit ist ihre Beweiskraft Null. Sie sind 
ni eht glaubhafter als die Zeugenaussagen über Vergasungen in 
ßuchenwald und Dachau, die auch von der offiziellen Historiker
schaft längst als falsch anerkannt worden sind. 
Im April 1995 reichte Sigi Feigel gegen meinen Verleger und 
mich aufgrund des Auschwitz-Buchs Strafanzeige wegen Ver
stosses gegen 26) his ein. Die Klage gegen mich war von Begirm 
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an chancenlos; da ich das Werk vor Inkrafttreten des Gesetzes ge
schrieben habe und an seinem Vertrieb nie beteiligt war, kann ich 
getreu dem Grundsatz nulla poena sine lege -' ~eine Strafe o.lme 
Gesetz - auch nicht dafür belangt werden. es seI denn, man fuhre 
eine rein stalinistische Justizposse durch, bei der nicht einmal 
mehr der Schein eines regulären Verfahrens gewahrt wird. . 
Mein Auschwitz-Buch ist übrigens in Deutschland laut Urteil des 
Mannheimer Landgerichts vom 18. April 1995 frei verkäuflich. 
In der Schweiz schickte mein Verleger im Oktober 1994, also 3 
Monate vor Inkrafttreten des Gesetzes, ein Exemplar an die ober
ste Richterin des Landes, Carla de! Ponte, mit der Bitte um Mit
teilung, ob der Inhalt gegen Art. 26lbis verstosse. Eine Rückmel
dunQ unterblieb. 
Im 'Oktober 1995 erschien mein Buch Todesursache ~eitge
schichfsjurschung (14).· Das in der direkten Red~ geschriebene 
Werk gibt eine Diskussion zwischen der - von mIr erf~denen _ 
deutschen Geschichtslehrerin Margarete Lämple und Ihrer Ab
iturklasse über den "Holocaust" und weitere heikle Fragen der 
Zeitgeschichte wieder. Vermutlich wegen seiner, besond~ren Ge
fährlichkeit ist das Buch in der Presse fast gar mcht erwahnt und 
angegriffen wordell. Da es nach Inkrafttre~en des Maulkorbg~set
zes geschrieben wurde, ist ein P~oze~s nJ.cht nur gegen me~ne.n 
Verleger, sondern auch gegen mIch 1I1 diesem Fall fonnaljurl-
stisch möglich. '. 
Feigeis Anzeige datiert wie erwähnt vom Apnl I ~95: Seither 
wurden der Verleger und ich mehrfach von der Poltzel befragt. 
Doch im Gegensatz zu Frankreich, ÖstelTeich und der BRDDR 
haben sich die Mechanismen des vorauseilenden Gehorsams ge
genüber jener religiösen und ethnischen Minderheit, z~ dere~ al
leinigem F rorrunen Paragraph 26 .ibis erlas~en worden 1st: bel der 
Schweizer Justiz offenbar noch mcht zufnedellstellend elllgepen
deIt; mein Verleger und ich haben bis heute (3. 1~. 1996) noch 
immer keine Anklageschrift oder Vorladung zu eInem Prozess 
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erhalten. Diese Unbotmässigkeit der Behörden wurde in jüdi
schen Kreisen sehr übel venner~t. Bereits am 15. Februar 1996 
empörte sich die Jüdische Rund\'chau Ivfaccabi: 

Wamm wurde Grafnicht schon längstfestgenommen? Die Frage 
richtet sich an die JustizbehiJrden der Kantone Aargau und Ba
se/-Stadt, aber auch die Bundespolizei, der bei der Bekämpfung 
politischer l!.'xtrcmisten ebenfalls eine Verantwortung zukommt. 
Die Strafprozessordnungen aller Kantone sehen die Fortsel
zlingsgefahr als Hafigrund ausdrücklich vor, Und Graf ist ein 
Furtselzlmgstäter, vcrgleichhar etwa einem Serienvergewaltiger, 
IYoraufll'artet man also noch? 

Bei dem für 1997 möglichen Prozess müssen mein Verleger und 
ich auch mit einem Schuldspruch rechnen, denn angesichts der 
Gefährdung seiner eigenen Karriere bei einem Freispruch müsste 
ein Richter aussergewöhnliche Zivilcourage an den Tag legen, 
um uns freizusprechen. Da nun bei einem rechtsstaatlichen Ver
fahren in Gottes Namen kein Schuldspruch möglich ist, müsste 
das Gericht, um einen solchen zu erreichen, eben sämtliche 
rechtsstaatlichen Gnmdsätze über Bord werfen. 
In meinen Büchern lege ich dar, dass die in der Literatur am mei
sten zitierten "Gaskammerzeugen", mit deren Aussagen der "Ho
locaust" mangels dokumentarischer und forensischer Beweise 
steht und feillt, am laufenden Band Absurditäten von sich geben. 
Sie berichten u.a. von 20 bis 30 auf einem Quadratmeter zusam
mengepferchten Gaskammer-lnsassen, von folgenlos ohne Atem
schutz in Blausäureschwaden arbeitenden jüdischen Sonderkom
mandos, vom Einwurf VOll Zyklon-B-Granulaten durch in Wirk
lichkeit nicht vorhandene Löcher in der "Gaskammer"-Decke und 
bezeugen, dass die Einäscherung einer Leiche, die in einem mo
demen Krematorium im Schnitt eine Stunde in Anspruch nimmt, 
in Auschwitz nur vier bis sieben I"vlinuten dauelie. Ich folgere 
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daraus, dass a11 diese Zeugen gänzlich un~laubwürdi.g sind. ~uf
grund dieser Schlussfolgerung könnteem. Schwel~er ?encht 

'ch und meinen Verleger sehr wohl zu emer Gefangrusstrafe 
~:rurteilen. Wir wären dann gesetzlich verpflichtet, zu glauben, 
d 20 bis 30 Menschen auf einem Quadratmeter ~latz haben, 

ass h' bl" wa dass die Sonderkommandos in Ausc Witz ~usa~elmmun -
dass man durch nicht existierende Löcher m emer Decke ,Zy

~~~~granulate einwerfen kann. un? dass die Verbrennung eme~ 
Leiche in Auschwitz neun- biS fünfzehnmal rascher .vonstatten 
ging als in einem Krematorium des.J~hres 19?6. In .dlesem Falle 
würde die "freiheitliche Demokratie. das reme IdlOtentum zur 
poli~eilich erzwungenen Staatsideologie erheben. 
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VI. Im Orwell-Reich der permanenten Lüge 

Ein rasch wachsender Teil unserer Bevölkerung fühlt sich in der 
Schweiz nicht mehr wohl; diese Menschen spüren instinktiv, dass 
sie von den Regierenden verkauft und verraten werden, doch be
greifen sie nicht, dass dahinter System steckt, und vor allem sind 
sie nicht in der Lage, die Verbindungen zwischen scheinbar un
zusammenhängenden Fragen (z.B. der Holocaust-Propaganda 
und der Masseneinwanderung) zu erkennen. Sie wettern gegen 
die unfahigen Politiker, die sich nicht getrauten, zu verhindern, 
dass wir im eigenen Land allmählich zur Minderheit werden (in 
manchen Kleinbasler Schulen gibt es Klassen, in denen noch vier 
oder runf Schweizer Kinder sitzen) und verstehen nicht, dass die 
Überfremdung Teil eines weltweiten Vermischungsprogramms 
bildet, dessen Opfer die Immigranten genauso wie die Schweizer 
sind und an dessen Ende nicht nur das Verschwinden des 
Schweizervolkes, sondern dasjenige aller Völker • ausser eines 
einzigen - in einem geschichts-, kultur- und identitätslosen und 
deshalb leicht zu manipulierenden Völkerbrei stehen soll. Sie kla
gen über die zunehmende Arbeitslosigkeit; sie regen sich datüber 
auf, dass "die in Bern" nichts gegen die Drogengangster unter
nehmen und zulassen, dass von diesen süchtig gemachte Jugend
liche langsam und elend auf der Strasse krepieren, und begreifen 
nicht, dass dieses System weder gewillt noch fahig ist, das Ar
beitslosen- und das Drogenproblem, oder sonst irgendeines unse
rer Probleme, zu lösen, weil es offenbar in seiner Natur liegt, 
Notstände nicht zu beseitigen, sondern zu schaffen, 
Und sie begreifen auch die Hintergründe der seit Frühling 1995 
pausenlos andauernden Kampagne um die "Holocaust-Gelder" 
nicht. In einer endlosen Flut von Artikeln und Sendungen berich
ten die Medien seit jenem Zeitpunkt über frei erfundene Milliar
denvennögen von "Holocaust-Opfern", die noch heute auf 
Schweizer Banken lägen, 
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Dazu kommen Schadenersatzklagen in astronomischer Ilöhe: al
lein eine Dame namens Gizella Weisshaus aus New Y ork ver
klagt die Schweizer Banken auf satte 20 Milliarden Dollar' ihr 
Vater habe ihr erzählt, er besitze ein Schweizer Bankkonto ~ber 
so die Berner Zeitung vom 2. November 1996, als Frau iVeiss~ 
haus nach dem Krieg in die Schweiz reiste, um dem Geld nachzu
gehen, wurde sie ahgewiesen. Weil sie keine Konto-Nummer ha
be, könne mall nichts machen. - Dass man auf einer Bank ohne 
Kontoangaben nicht einmal eine Auskunft erhält, geschweige 
denn Geld abheben kann, sollte eigentlich selbst einer New Yor
ker Märchentante bekannt sein. 
Die Fakten sehen so aus: Laut der Schweizer Bankiervereinigung 
b"'{;M..1aM ,..;~I, he"'e 1 nn..:: ~ .. c C' 1. . n k 11 • 1 

'-LlIlU'-ll ;)1'-'11 11 Ul , 177V, (tUt 0cllweizer Dan en alles In adeln 
38,7 Millionen Franken, die von ausländischen Kunden vor Ende 
des 2. Weltkriegs bei Schweizer Banken eingebracht wurden und 
zu deren Besitzer kein Kontakt besteht (vgl. Neue Zürcher Zei
tung ~om ~. u.nd 9. Februar 1996). Man darf davon ausgehen, 
dass em Tell dieser 38,7 Millionen tatsächlich von Juden stammt 
die während des Kriegs in NS-Konzentrationslagem starben. Da~ 
war's dann auch schon. 
Dass Schweizer Bankiers und Geschäftsleute auch während des 
2. Weltkriegs das taten, ,:as Bankiers und Geschäftsleute seit je
her zu tun pflegen. nämlich Geschäfte zu tätigen, wird von der 
Propaganda-Dampnvalze nun zur Greueltat des Jahrtausends 
ho~h~espielt. Als ein Beispiel unter unzähligen sei zitiert, was die 
nelsslgste Schreibkraft der Neuen Weltordnung in der Schweiz, 
Herr frank A. :vleyer. auf Seite 12 des SOIlJ1lagshlick vom 22. 
September 1996 zu diesem Thema von sich gibt: 

Gre\'ille Janners, Präsidenl Jer hrilischen Ho!ocaust-SI{(tUllg 

Iu,nd VI;:;epräsuiel7f des Jiidisclwn rVeitkongresses, sag! es so: f)ie 
,"leIlIreI;:; nSklerf :11111 !)arw h-uroras ::11 werden. (...) /n deli l11(jr

derisc!Isfen Jahren (heses Jahr/llll7der!s l17uchru!/ wir 1IJ/S 
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schuldig: IVeii wir IIns liner das gebutene l'v/ass hinaus geschäji
lich eil//iessen mi/ dem Weltfeind; weil wir uns als Hehler des 
Na;:iraubzlIgs durch Europa beteiligten; weil wir Raubgold aus 
beset;:ten Ländern und Zahngold ermurdeter Juden wuschen; 
weil wir geraubte Kuns/schätze und geraubten Schmuck verhö
kerten; weillrir unsere Hehlerdienste auch dann noch versahen, 
als Nazidelilschland am Buden lag; weil wir diese HehlerdiensIe 
mit antisemitisch gefärhter Sympathie für die deutsche Sache 
verrichteten. 

Auf Seite 5 derselben Sonntagsblick-Nummer vom 22. September 
1996 steht ein Beitrag von genau gleichem Niveau wie jener des 
l-fpn" Fr~nk A Mf"vf"r' ........... a ........ JI. .. ~_ • ... - • ........ ...,J ~_. 

Ich traf ihn in einer Autobahnraststätte; es war ein junger Mann 
von abnormer Fettleibigkeit. Er ging nicht, er watschelte. Was 
den Sex anbelangt, war er von enormer Ausdauer. Er war so 
phantastisch gut, dass ich zweimal zu einem Orgasmus gelangte 
(..) Ich muss meinen Freiern nur selten einen Orgasmus vortäu
schen, mir kummt es oft echt. Es giht Kunden, die allein schun 
dafür von sich aus das vereinbarte Honorar erhöhen. Freier mit 
sogenannten abartigen Wünschen sind mir jedenfalls lieber als 
solche, die glauben, sie können für Geld echte Gefiihle kalifen 
(..) Ichfiel hin, er fiel hin, immer wieder, wir rutschten ganz ein
fach alif den glitschigen Kuhfladen aus. Bald waren unsere 
schwarzen Lederanziige von ohen bis unlen mit Kuhmist be
schmiert. Eine unappetitliche Schweinerei und doch ungewöhn
lich erregend. 

Verfasserin ist die Dime Mona Gasser. die auch gleich ihre Phi
losophie offenbart: Ich behaupte, Nulle werden, Nulle sein ist 
kein Abstieg. Dieses Motto haben sich ganz offensichtlich auch 
die Schweizer "Medienschaffenden" zu eigen gemacht. Zweck 
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